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§ 3 IO
 IO - Insolvenzordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

(1) Rechtshandlungen des Schuldners nach der Erö nung des Insolvenzverfahrens, welche die Insolvenzmasse

betre en, sind den Insolvenzgläubigern gegenüber unwirksam. Dem anderen Teil ist die Gegenleistung

zurückzustellen, soweit sich die Masse durch sie bereichern würde.

(2) Durch Zahlung einer Schuld an den Schuldner nach der Erö nung des Insolvenzverfahrens wird der Verp ichtete

nicht befreit, es sei denn, daß das Geleistete der Insolvenzmasse zugewendet worden ist oder daß dem Verp ichteten

zur Zeit der Leistung die Erö nung des Insolvenzverfahrens nicht bekannt war und daß die Unkenntnis nicht auf einer

Außerachtlassung der gehörigen Sorgfalt beruht (bekannt sein mußte).
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